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§ 14 EU-JZG Geschaftsverkehr

EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der
Europaischen Union

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Der Geschaftsverkehr zur Vollstreckung eines Europaischen Haftbefehls findet grundsatzlich unmittelbar
zwischen der ausstellenden und der vollstreckenden Justizbehorde statt.

2. (2)Hat die vollstreckende Justizbehorde oder die ausstellende Justizbehdrde im Europaischen Haftbefehl eine
zentrale Ubermittlungsbehérde namhaft gemacht, so findet der Geschiftsverkehr im Weg dieser Behérde statt.

3. (3)Ein Europaischer Haftbefehl und sonstige Unterlagen nach diesem Bundesgesetz sind im Postweg, durch
Telefax, elektronische Datentbermittlung oder durch jedes andere sichere technische Mittel zu Ubermitteln, das
die Erstellung einer schriftlichen Fassung unter Bedingungen ermdglicht, die dem Empfanger die Feststellung der
Echtheit gestatten.

4. (4)Zur Feststellung der zustandigen vollstreckenden Justizbehorde kdnnen Erhebungen mit Hilfe von Eurojust
oder der Kontaktstellen des Europaischen Justiziellen Netzes durchgefihrt werden.

5. (5)Die Ubermittlung des Europaischen Haftbefehls und sonstiger Unterlagen kann auch unter Vermittlung des
Bundesministeriums fir Justiz stattfinden, wenn Schwierigkeiten bei der Ubermittlung oder Priifung der Echtheit
der Unterlagen bestehen, die im unmittelbaren Geschaftsverkehr nach Abs. 1 nicht behoben werden kénnen.

6. (6)Ist eine dsterreichische Justizbehdrde, an die ein Europaischer Haftbefehl zugestellt wird, fir dessen
Vollstreckung nicht zustandig, so leitet sie diesen an das zustandige Gericht weiter und verstandigt die
ausstellende Justizbehoérde davon.

In Kraft seit 01.11.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 14 EU-JZG Geschäftsverkehr
	EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union


